
Das Schiffahrtsrecht im Hafen zu Rorschach :
ortsgeschichtliche Skizze

Autor(en): Willi, F.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Rorschacher Neujahrsblatt

Band (Jahr): 3 (1913)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-947253

PDF erstellt am: 30.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-947253


Der Rorfcbactier 5afen im 18. )ai)rt)lindert. Hufnabme nad) einem alten Bilde.

Das Sd>i'ffabrtôrect>t im 5afen zu Rorfd)ad).
Ortsgefdjidjtlicbe Skizze üon f. rDilli, Rorfcfjact».

obenftebende Bild des fürftäbtifcben fflarktortes
** ftammt aus der zmeiten 5älfte des 18. Jahrhunderts.
(Original im Befibe des 5rn. Bans Buob, Raufmann.)
fln den Bangen des Rorfchacherberges hat der FPaler durch
die roeibgeftreiften Felder die Bleicbepläbe anzudeuten
gefucfjt, auf denen die Rorfchacher Çandelsleute ihre Tücher
markt* und konkurrenzfähig geftalteten. Die Bäufer des
Dorfes ftehen an der Seeftrabe hingedrängt. Zahlreiche
Gäuchen führen im obern und untern Flechen zu den
fpielenden JDaffern, mo die Fücher ihre JDeidlinge nach
vollbrachter Hrbeit ruhen laffen, mo die JDäfcberinnen
dio Cinnen fpühlen und die Buben und FPädcben des
bäuerlichen Rorfcbacb nach Rinderart die JDellen fangen.

Die großen Sorgenmege des fürftäbtifchen Rorfchachs
äber laufen auf dem Bafen* und JTÎarktplatîe zufammen.
port ftebt feit 1746 das grobe Rornbaus, und ihm gegen*
"ber dient das Raufhaus zur Einlagerung non Rauf*
uiannsgütern aller ftrt. Den Bintergrund des FHarkt*
*8 ^bliebt die Obernogtei mit dem runden Ecktürmcben
j"3-

Os ift das Flmtsgebäude und der Sit? des Obernogtes,
^ die IBohnung auf St. Finna Schlob in Sturm und
-,etter noenig herrfchaftlich gemorden und der Gang der

ln9e die Ftnroefenheit des Dogtes näher dem „Berzen
Aichachs" nötig machte, mo der Derhehr lebhafter und

J-shalb auch die Flmtsgefchäfte häufiger rourden. Fils
ellenfchub und Einfriedung dienen die Pallifaden mit

der einfahrt.

I. Das 5o!)eitöred)t auf dem See.

Die Sorge um die Rorfchacher Schiffsftelle mar bis
zum Flusbruche der Renolution Ftngelegenheit des fürft*
äbtifchen Candesberrn Er teilte feit 1460 die Bobeits*
rechte auf dem Südufer des Sees mit den Eidgenoffen,
die Berren über den Thurgau gemorden maren. Ihnen
fiel jedoch zunäcbft nur die Candnogtei zu, mährend die

Rompetenzen des Candgerichtes, einmal durch Rauf
ermorben, noch bis zum Flusbruche des Schmabenhrieges
der Stadt Ronftanz nerblieben. Flm 15. IDintermonat 1499
murde ihnen fchiedsrichterlid) durch Berzog Cudmig Sforza
auch das Candsgericbt mit allen Rechten und Pertinenzen
zuerkannt, mit dem Dorbebalte jedoch, dab es nom Raifer
oder Rönig um 20,000 fl. zurückgekauft roerden könne.
Damit gelangten die Eidgenoffen erft in den Befib eines
der raichtigften Rechte des Souneräns, nämlich der hohen

Gerichtsbarkeit, die ein Beftandteil der Candesgericbts*
kompetenzen mar. In den älteften Zeiten maren die Cand*

grafen Inhaber der richterlichen Gemalt zu Fand und zu
FDaffer. Dementfprechend roird man annehmen müffen,
dab der Ftbt fcbon feit dem Jahre 818 feinen Ftnteil an
den Boheitsrechten auf dem Bodenfee hatte, da Raifer

Cudmig dem aufftrebenden Rlofter die Immunität nerlieh-

Der erfte Ronflikt, der die Bobeitsrecbte des flbtes
auf dem See berührte, fällt in die Zeit des dreiblgjährigen
Rrieges. Das" marktfchiff der Stadt lleberlingen, die in
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ver koi-lchzchei' hgfen im 18. stihrhuncieit. nuinahme n->ch e!nem -»ten micie.

vas Schiffahrtsrecht im Hafen zu îîorschach.
Ortsgeschichtiiche Zkiiie von f. wi»i, Norlchach.

obenstehende Bild des fllrstäbtischen Marktortes
à>^ stammt aus der Zweiten haltte des 18.jahrhunderts.
Wginal im Besitze des Hrn. Hans Buob, Kaufmann.)
tin à hängen des kortchacherberges hat der Maler durch
à weitzgestreikten felder die Bleicheplätze anzudeuten
gducht, auf denen die Korschacher Handelsleute ihre lucher
MM- und konkurrenzfähig gestalteten. Oie Häuser des
Dorfes stehen an der Seettratze hingedrängt. Zahlreiche
Wchen führen im obern und untern flecken zu den
Wenden Mastern, wo die fitcher ihre Meidlinge nach
vollbrachter flrbeit ruhen lasten, wo die Wäscherinnen
à Linnen spllhlen und die huben und Mädchen des
bäuerischen Korschach nach Kinderart die Wellen fangen.

vie großen Sorgenwege des fllrstäbtifchen Korschachsà laufen auf dem haken- und Marktplätze Zusammen.
Dort steht seit 1746 das große kornhaus, und ihm gegenüber

dient das Kaufhaus zur Einlagerung von kauf-
îîwnsglltern aller flrt. ven Hintergrund des Markigstes

schließt die Obervogtei mit dem runden Ecktllrmchen

g Es ist das flmtsgebäude und der Sitz des Obervogtes,
g die Wohnung auf 8t. flnna 8chlotz in 8turm und

cker wenig herrschaftlich geworden und der Oang der
>^ge die finwesenheit des Vogtes näher dem „Herren
vrlchzch5« ^^îig machte, wo der Verkehr lebhafter und
kshalb auch die fimtsgefchätte häufiger wurden, flls
^'lenschutz und Einfriedung dienen die Pallisaden mit

6er Cinkahrt.

I. vas hohettsrecht auf äem See.

Oie 8orge um die kortchacher Schistsstelle war bis
zum flusbruche der kevolution Angelegenheit des fllrst-
äbtischen Landesherrn Er teilte feit 1460 die hoheitsrechte

auf dem Sllduker des 8ees mit den Eidgenossen,
die Herren über den Ihurgau geworden waren. Ihnen
kiel jedoch zunächst nur die Landvogtei zu, während die

Kompetenzen des Landgerichtes, einmal durch kauf
erworben, noch bis zum flusbruche des 8chwabenkrieges
der 8tadt Konstanz verblieben, fim 15. Wintermonat 1499
wurde ihnen schiedsrichterlich durch Herzog Ludwig Zforza
auch das Landsgericht mit allen kechten und pertinenzen
zuerkannt, mit dem vorbehalte jedoch, daß es vom Kaiser

oder König um 20,000 st. zurückgekauft werden könne.
Oamit gelangten die Eidgenossen erst in den Besitz eines
der wichtigsten kechte des Souveräns, nämlich der hohen

Oerichtsbarkeit, die ein Bestandteil der Landesgerichtskompetenzen

war. In den ältesten Zeiten waren die

Landgrafen Inhaber der richterlichen Oewalt zu Land und zu
waster. Dementsprechend wird man annehmen mllsten,
daß der flbt schon seit dem jähre 818 seinen flnteil an
den hoheitsrechten auf dem Bodensee hatte, da Kaiser

Ludwig dem aufstrebenden Kloster die Immunität verlieh.
Der erste Konflikt, der die hoheitsrechte des flbtes

auf dem See berührte, fällt in die Zeit des dreißigjährigen
Krieges. Oas'warktschist der Stadt Lieberlingen, die in
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den Bänden der Scheden lag, rnurde durci) kaiferlicbe
Soldaten aus Bregenz in der nät>e non 5orn abgefangen.
Der fcbroedifcbe Commandant ftellte deshalb die Schaden*

erfaüklage an den fürftabt Pius und nerlangte die Bus*
mittlung der Çobeitsrecbte hn Ueberfallsgebiete. Damals
magte der Bbt nicht, die mitte des Sees als Grenze für
die ftiftifcbe Candfcbaft anzugeben, da fonft das ntfcbä=
digungsbegebren nur um fo nachdrücklicher geftellt morden

mare. r fchüt3te die Jurisdiktion der £idgenoffen nor.
£ine beftimmte Grenze fei überhaupt nie ausgefchieden
morden. Darauf drohte der fchmedifche Befehlshaber,

„roo deme alfo, feye der fee den Scbmeden, mollen ain
blokhaus nor der Rorfchachifchen ftelle bäumen oder

ankher aida merfen und ihren feinden aufpaffen."
So märe der ôafen non Rorfchad) durch fchmedifche )Bacht=

fchiffe blokiert und die üferfchiffahrt gefchädigt morden.
Die Angelegenheit rourde dann als eine gemein eidge*
nöffifche nor die Tagfattung gezogen, fiel aber nach dem

Bbzuge der Schroeden aus Bbfcbied und Traktanden.
1682 überfielen Soldaten aus Ronftanz auf offenem See

ein non Bagnau nach Bottigkofen beftimmtes Schiff, lebten
die darin befindlichen Juden in Gefangenfchaft und nahmen
Dier Pferde als Beute roeg. Daraufhin rourde zroifchen
Raifer Ceopold und „denen VII alten Orten des Thurgöm
und denen alldafigen malefiz partizipierenden III orten"
nertraglid) feftgelegt, dafi im fogenannten Ronftanzer-
trichter die hohe Gerichtsbarkeit der Orte bis in die mitte
des Sees reiche. Diefe Beftimmung galt nunmehr auch

für den Abt zu St. Gallen.
Die Teilung der Bobeltsrecbte auf dem See erhielt

befonders in Zeiten der Teurung praktifche Bedeutung.
Der Selbfterhaltungstrieb neranlabte die Obrigkeiten
aller umliegenden Cänder, an geeigneten Orten, befonders
in Städten fruchtmagazine anzulegen. Derartige Blab*
nahmen machten Rorfchad) fchon unter Abt Ulrich Röfcb

zu einem Stift ft. gallifchen Cagerplabe. Der benachbarte
fchmäbifche Rreis machte die roöchentliche Busfuhr ftets

nom Steigen und Sinken feiner marktpreife abhängig.

s murde auch das exportquantum für die einzelnen
Çafenorte feftgefetjt. Die Getreideausfuhr nach derSchroeiz
durfte in Rriegszeiten und non 1733 an auch mährend
des Friedens nur non Ronftanz, Ueberlingen, Buchhorn,
Ondau, Cangenargen, Bregenz und Radolfszell aus er*
folgen, „fonft in Zeiten non Fruchtmangel oder aus andern
Gründen des öffentlichen IDohles die Getreidefperre nicht
roirkfam gehandhabt, Schmuggel und Zolldefraudationen
nicht nerhütet, dem münzunmefen nicht gefteuert und
am allerroenigften der Fruchthandel auf dem Reichsboden
konferniert merden könne." Schmäbifche Jagdfchiffe be*
forgten in Zeiten der Frucbtfperre die Grenzpolizei auf
dem Geroäffer, roobei oft Ueberfchreitungen norkamen.
So hatte der Abt 1693 über Derlebung zu klagen, als
fchmäbifche Grenzer ein Fruchtfdhiff, das 115 malter non
Rheineck nach Rorfchad) bringen follte, zroifchen dem
Altenrhein und Staad kaperten. Die Scbadenerfabklage
murde non der Tagfatjung ebenfalls gefcbübt und gegen
den markgrafen non Baden aufrecht erhalten. Die Ge=
bietsnerlekung felbft ermiderten die fchmeizerifchen Schiffe,
indem fie das fchmäbifche Jagdfchiff bis in die Geroäffer
non FDafferburg nerfolgten. Bäufig kamen auch der*
6

artige Uebergriffe in die Rechte des Fürftabtes mährend
der Teurung 1771/72 nor, da damals non Seite des

fchroäbifchen Rreifes eine nöllige Sperre angeordnet mar

Die Riagen blieben aber nielfach unerhört. Da die Hot

in erfchreckender IDeife ftieg, beroarb fich die äbtifche Re=

gierung an nerfchiedenen Orten um Zufuhr. Die erlte

5ilfe rourde durch Derabreichung non nenetianifchem Ge=

treide möglich, das der Bbt in aller eile durch den Buct>=

halter des Rorfchacher Bandelsbaufes Bayer einkaufen

konnte. JDegen mangel an Saumpferden rourde die Frudji

non 460 männern, die in nier Gruppen den Transport

beforgten, auf der Splügenftrafse über die Blpen getragen,

Die erfte Abteilung beförderte die Caften non Bellenz bis

Rlenen, die zroeite bis lfola, die dritte auf die Pa^böhe

des Splügen, die nierte bis Schams. Faut Diarium Bedas

bezog jeder Träger als Tages*entfcbädigung „1 Gulden,

VI2 ma0 mein, 2 g Brot, 1

/4 S ßäfe, mehl und Butter

zu Rnöpflein". Das Diertel Roggen rourde um 2 fl. 35 kr.

eingekauft und um 1 fl. 24 kr. nerkauft, roodurch in

kurzer Zeit dem Stifte ein Defizit non 100,000 fl. erwuchs,

Die gleiche Plage brachte das Jahr 1816. es mag folgende

Cebensmittelpreistabelle non Intereffe fein, roobei nicht

zu nergeffen ift, dab der durchfchnittliche Tagesnerdienit

nicht über 1 Fr. ging nach heutigem Geldroerte.

1817 1771 1760

1 malter Korn. 222—230 Fr. 126 Fr. 17,5 fr.
1 Diertel Baber 7,35 fr. 4,06 „ 70—84 Ct.

1
„ Gerfte 37,80 „ 16,80 „ 2—4 fr.

1 Pfd. Brot, roeik 98 Ct. 63 Ct. 8 Ct.

1
„ „ Kernen 95 „ 56 „ 1

1
„ Rindfleitd) 52 „ 35 „ 17 „

1
„ Butter. 1,54 Fr. 50—70 Ct. 28—35 Ct.

1
„ fettkäfe 98 Ct. 63 Ct. 21 Ct.

1 Ct. mild) 14 „ 7 „
5 „

1 Pfd. Kartoffeln 30 „
Ol

»
1

1 Cedi moftobft. 25,2—27,3 Fr. 10,5 Fr. 42-84 Ct.

1 Ct. moft 20—28 Ct. 4—5 Ct. 2,5 Ct.

lKlft.Bud)enl)Olz 16,80—18,90 fr. 10,50-12 fr. 4,30 Fr.

1

„ Tannenholz 8,40—10,50 „ 6—8 Fr. 3,70 „
1 £i 11—14 Ct. 2—3 Ct. 1-2 Ct.

Tod, Rrankheit und elend herrfchten am See und

in der ganzen ft. gallifchen Candfcbaft. Hm 21. Bug. 1817

endlich kam das erfte Fruchtfchiff aus dem Schmähen*

lande roieder in den Rorfchacher Bafen, gefcbmückt mit

Bändern und Grün, erroartet non einer groben Dolhfl«

menge. Die Sperre roar gehoben und das ende des

lends in Sicht.

IL Die Belebung und die Cel)enträgcr,

ein Cehenfchein aus dem Jahre 1756 gibt ein gos

treues Bild der Praxis des damaligen Candesberrn. Î®

belehnten Rorfd)acher Schiffsmeifter roaren nerpflichtet, ih^

Schiffe bereit zu halten, um Raufleute und Pilger zu Kol

und zu Fub, mit Bab und Gut, zu Tag und zu W
nach Ondau und an.dersroohin zu führen. Dor der F -

fahrt tollten fie in den Berbergen die Gäfte maku^'

fie „gegen billicben lohn über roaffer nehmen", obt
Zoll geben und des Gotteshaufes hre nie nergeffen,

wogegen ihre fürftlichen Gnaden fie fcbüben und fd)irme

à Händen der Schweden lag, wurde durch kaiserliche
Soldaten aus Bregenz in cier Nahe von Horn abgefangen,
ver schwedische Kommandant stellte deshalb die

Schadenersatzklage an den fürktabt pius und verlangte die Aus-
mittlung der hoheitsrechte im LIeberfallsgediete. Oamals
wagte der Abt nicht, die Mitte des Sees als Orenze kür

die stiktische Landschaft anzugeben, da sonst das Lntschä-
digungsbegehren nur um so nachdrücklicher gestellt worden
ware. Lr schützte die Jurisdiktion der Lidgenossen vor.
Line bestimmte Orenze sei überhaupt nie ausgeschieden
worden. Oarauk drohte der schwedische Befehlshaber,

„wo deine also, se^e der see den Schweden, wollen am
blokhaus vor der korkchachischen stelle bauwen oder

ankher alda werken und ihren feinden aufpassen/'
So wäre der haken von korkchach durch schwedische wacht-
schiffe blokiert und die Aferschikkahrt geschädigt worden.
Oie Angelegenheit wurde dann als eine gemein
eidgenössische vor die Pagsatzung gezogen, kiel aber nach dem

Abzüge der Schweden aus Abschied und praktanden.
1682 überfielen Soldaten aus Konstanz auf offenem See

ein von hagnau nach Vottigkoken bestimmtes Schiff, setzten

die darin befindlichen luden in Gefangenschaft und nahmen
vier Pferde als heute weg. Oaraukhin wurde Zwischen
Kaiser Leopold und „denen VII alten Orten des phurgöw
und denen alldaügen malekiz participierenden III orten"
vertraglich festgelegt, daß im sogenannten konstanzer-
trichter die hohe (Gerichtsbarkeit der Orte bis in die Mitte
des Sees reiche. Oieke Bestimmung galt nunmehr auch
kür den Abt zu St. Oallen.

vie Peilung der hoheitsrechte auf dem See erhielt
besonders in leiten der peurung praktische Bedeutung.
Oer Selbsterhaltungstrieb veranlaßte die Obrigkeiten
aller umliegenden Länder, an geeigneten Orten, besonders
in Städten fruchtmagazine anzulegen, verartige
Matznahmen machten Korschach schon unter Abt Ulrich kösch

zu einem Stikt st. gallischen Lagerplatze, ver benachbarte
schwäbische kreis machte die wöchentliche Ausfuhr stets

vom Steigen und Sinken seiner Marktpreise abhängig.
Ls wurde auch das Lxportquantum für die einzelnen
hafenorte festgesetzt. Oie Oetreideauskuhr nach der Schweiz
durfte in kriegszeiten und von 1733 an auch während
des friedens nur von Konstanz, Ueberlingen, Buchhorn,
Lindau, Langenargen, Bregenz und kadoffszell aus
erfolgen, „sonst in leiten von fruchtmangel oder aus andern
Orllnden des öffentlichen Wohles die Oetreidesperre nicht
wirksam gehandhabt, Schmuggel und ^olldekraudationen
nicht verhütet, dem Münzunweken nicht gesteuert und
am allerwenigsten der fruchthandel auf dem keichsboden
konserviert werden könne." Schwäbische Zagdschiffe
besorgten in leiten der fruchtsperre die Orenzpolizei auf
dem Oewäüer, wobei oft Überschreitungen vorkamen.
So hatte der flbt 1693 über Verletzung zu klagen, als
schwäbische Orenzer ein fruchtschiff, das 115 Malter von
kheineck nach Korschach bringen sollte, zwischen dem
flltenrhein und Staad kaperten, vie Schadenersatzklage
wurde von der Pagsatzung ebenfalls geschützt und gegen
den Markgrafen von Baden aufrecht erhalten. Oie Oe-
bietsverletzung selbst erwiderten die schweizerischen Schiffe,
indem lie das schwäbische Zagdschiff bis in die Oewäffer
von Wallerburg verfolgten, häufig kamen auch der-
6

artige Übergriffe in die kechte des fllrstabtes wahres
der peurung 1771/72 vor, da damals von Seite dez

schwäbischen Kreises eine völlige Sperre angeordnet >W
vie klagen blieben aber vielfach unerhört, va die shi

in erschreckender weise stieg, bewarb sich die äbtikche

Regierung an verschiedenen Orten um Zufuhr, vie ech

hilke wurde durch Verabreichung von venetianischem
Getreide möglich, das der flbt in aller Lile durch den Luch-

Halter des korlchacher Handelshauses Ba^er einkaà
konnte, wegen Mangel an Zaumpferden wurde die frucht

von 460 Männern, die in vier Oruppen den Transport

besorgten, auf der Splügenktratze über die fllpen getrager,

vie erste Abteilung beförderte die Latten von Bellenz bis

kleven, die zweite bis Isola, die dritte auf die patzhöhe

des Splügen, die vierte bis Schams. Laut Oiarium Là
bezog Zeder Präger als Pages-Lntschädigung „1 Oulcien

l'/z Matz wein, 2 K Brot, 'A K käke, Mehl und Lutter

zu knöpklein". vas viertel Koggen wurde um 2 kl. 35 kr,

eingekauft und um 1 kl. 24 kr. verkauft, wodurch in

kurzer 2eit dem Stifte ein Defizit von 100,000 kl. erwuchs,

vie gleiche Plage brachte das Zahr 1816. Ls mag folgende

Lebensmittelpreistabelle von Interesse sein, wobei nicht

zu vergessen iff, datz der durchschnittliche Tagesverdienst

nicht über 1 fr. ging nach heutigem Oeldwerte.

1817 1771 1760

l Walter Korn. 222—230 fr. 126 fr. 17.5 fr,
t viertel Lader 7,35 fr. 4,06 70—84 Lt.

t „ Qerlte 37,80 „ 16,80 2-4 fr.
1 viel. Brot, weitz S8 Ct. 63 Ct. 8 Ct.

1
„ „ kernen 95 „ 56

1
„ kincltleilch 52 35 17

t „ Butter. t,54 fr. 50—70 Ct. 28—35 Li,

t „ fettkäle 98 Ct. 63 Ct. 21 Lt.

1 Lt. Milch. 14 5

1 pfcl. Kartoffeln 30 s 1

1 Lecli woltoblt. 25,2-27,3 fr. 10,5 fl. 42-84 Li.

1 Lt. Mott 20—28 Ct. 4—5 Ct. 2.5 Lt.

Ikltt.Buchenholi 16,80—18,90 fr. 10,50-12 fr. 4,30 fr.
1

„ vannenholi 8,40—10,50 „ 6—8 fr. 3,70

t Ci 11-14 Ct. 2-3 Ct. 1-2 Lt.

pod, Krankheit und LIend herrschten am See und

in der ganzen lt. gallischen Landschaft. Am 21. Aug. 181?

endlich kam das erste fruchtschiff aus dem Schwabenlande

wieder in den Korschacher haken, geschmückt mit

Bändern und Orlln, erwartet von einer grotzen

Volksmenge. vie Sperre war gehoben und das Lnde des

Llends in Sicht.

II. vie velehnlmg unä à Lehenttâgei'.

Lin Lehenschein aus dem Zahre 1756 gibt ein

getreues Bild der Praxis des damaligen Landesherrn. vie

belehnten Korschacher Schiffsmeikter waren verpflichtet, ihre

Schiffe bereit zu halten, um Kaufleute und Pilger zu M
und zu fuh, mit hab und Out, zu Pag und zu M
nach Lindau und av.derswohin zu führen, vor der Ü -

fahrt sollten sie in den Herbergen die Oäste mahnen,

sie „gegen dillichen lohn über waffer nehmen", ehM

^oll geben und des Ootteshauses Lhre nie vergellen, ine-

gegen ihre fürstlichen Onaden sie schützen und lctM^



[olle und roolle. Jedes Jahr rourden dafür dem Gottes=

Ijaufe 20 Gulden als Cehenzlns fällig. „Blieb follen

die nier Intereffierten nerbunden fein, den jäbrllcben Ro=

man5borner Zehnten abzuholen, mofür ffe bei Ihrer Rück=

litinft nicht mehr als 1 g Pfennig und das Bachteffen

erhalten, ohne Rückficht auf das, mas fie In Romanshorn
oerzebrt habeu." Bach befonderer Ueberelnkunft über=

trug ihnen der Bbt auch die IBelnfuhr aus dem Rheintal.
Damit nichts auf dem See nerrnabrlofet oder ertränket

Jirerde, follen die Schiffe role gebräuchlich fo geladen roerden,

dah felblge anderthalb Schuh im IDaffer emporfchroeben",
anfonft die Schlffsmelfter bei Unfällen auf Scbadenerfafi

eingeklagt roerden konnten. Buch eine grenzpollzelllche
Bufgabe fiel den Schiffsleuten zu. „Sollen fie nermöge
U)res Eides acht geben, dafi fie keine nerdächtlgen Ceute

nieder hinüber noch herüber führen, fondern der Orts»
obrlgkelt Bnzelge machen."

einer „halben fahrt". Der ITDert einer ganzen fahrt
rourde Im 18. Jahrhundert zu 2—3000 Gulden ange»
nommen. Die fpätere Dampffchlffahrtsgefellfchaft für den

Bodenfee und Rhein bezahlte Im Jahre 1838 für das Schiff»
fahrtsrecht des Blols Schneider In Ronftanz, roelches aller»
dlngs das Recht zur ausfchllefillchen Befahrung der fämt»
liehen Uferpläfie des Bodenfees oberhalb der Rhein» und

Brgenmündung In fleh fchlojj, fogar 6026 fl.

Buf ähnliche IBelfe rourden auch in den andern 6äfen
des Bodenfees einzelne Prlnate fchlffahrtsberechtlgt. So

gaben z. B. 1763 die Grafen non IBontfort das Schlffahrts»
recht in Cangenargen an 8 Schiffer für 9 Jahre gegen die

jährliche Celftung non 90 Gulden. Daraus entroickelte
fleh dann fpäter für die roürtteniberglfche Çafendlrektlon
In frledrlchshafen die Derpfllchtung, bei Todesfall die

Erben in das Schlffsgefchäft eintreten zu laffen. Bn grö»
fieren Orten organlfierten fleh die Schiffsleute zu Zünften,

Gute Zeiten im Rorfctmctjer Rornl)aufe.

Die Schiffahrtsrechte rourden in unferm Dertrage, role
es im ganzen Bodenfeegebiete damals gebräuchlich roar,
Nad) der Schiffsart, die den Transport zu beforgen hatte,
bezeichnet. Demgemäß teilte man die Schiffe feit un»
denkllcfjen Zeiten In drei Blaffen ein: 1. Die fog. „Cädlnen"
D°n 33 m Cänge, 4,20 m Breite Im Biel, mit einem JRaft»
town Don 25,50 m 5öhe und einem Segel, das 17,10 m
'äug und oben 14,40 m, unten 9^2 —10 m breit ge=
ichnltten roar. 2. Die „halben Cädlnen", 24 m lang,
j|m breit. 3. Die „Segner", 20,40 m lang, 2,55 m breit,
bie letjteren follten bei gutem IDafferftande mlndeftens
'2°Fah Salz (nach Rheineck nur 100 oder 200 JRalter
kom) fuhren können, die Çalblâdlnen 130, die Cädlnen
40 faß. £jn ga|Z rour(je _ q Zentner 5 Sack Born

'I11* Sack 5afer 1 Fuder IDeln » 60 Stück offene Celn»

jjjand gerechnet, ein Fafs Celnroand galt 2 Fäffer Salz.
er Eigentümer einer grofien Cädln roar Inhaber einer

ganzen Fahrt", derjenige einer halben Cädln Befifier

Aufnahme und) einem alten Bilde.

deren Zunftlibell Dielfach auch eine Çochftzahl der auf»

zunehmenden Familien angab, um die Ronkurrenz In

Schranken zu halten, In Clndau 48, m Buchhorn 8. Die

eigentlichen Schifferzünfte [teilten nermöge Ihrer erroor»

benen Rechte gerade der Einführung des Dampffchlffner»
kehrs kein geringes Hindernis entgegen.

Der Raufmann der nergangenen Jahrhunderte roar

um feine IBarktfahrten nicht zu beneiden. Unflcherhelt

der CDege machten Geleltsmannfcfiaft und Geleätsfchut3

nötig. Bn jedem Schlagbaum roartete der Zöllner, hin»

dernde CBarktordnungen hemmten den JDarenaustaufch.

Schlechte Strafien und IDege nerlängerten die Gefchäfts»

reife, erzeugten fBühfellgkeiten und Derlufte. Um eine

rafchere Spedition zu erreichen, fchlofi deshalb die ft. galllfche

Raufmannfchaft mit den Rorfchacher Schlffsmelftern einen

Dertrag, roonacb die ftädtlfchen Raufmannsgüter je Freitag

und Samstag gegen einen eilzoll non 3 kr. per Zentner

ftatt role früher 2 kr. nach Clndau mit Extrafchiff ner»

solle und wolle, jedes jähr wurden dafür dem Oottes-

hzule 20 Oulden als Lehenzins fällig, „fluch sollen

clle vier interessierten verbunden sein, den jährlichen flo-
Mvshorner lehnten abzuholen, wofür sie bei ihrer flllck-
kunkt nicht mehr als 1 F Pfennig und das Nachtessen

erhalten, ohne flückstcht auf das, was sie in flomanshorn
vermehrt haben." flach besonderer Uebereinkunkt übertrug

ihnen der flbt auch die Iveinkuhr aus dem flheintal.
Vamit nichts auf dem Zee verwahrloset oder ertränket

imde, sollen die Zchikke wie gebräuchlich so geladen werden,
clah leibige anderthalb Schuh im Waller emporschweben",

znlonlt die Schillsmeister bei Unfällen auf Schadenersatz

angeklagt werden konnten, fluch eine grenzpolizeiliche

Mgabe kiel den Schillsleuten zu. „Sollen sie vermöge

ihres Eides acht geben, daß sie keine verdächtigen Leute

iveder hinüber noch herüber führen, sondern der Orts-
obrigkeit flnzeige machen."

einer „halben fahrt", ver wert einer ganzen fahrt
wurde im 18. jahrhundert zu 2—3000 Oulden
angenommen. vie spätere vampflchillahrtsgesellschaft kür den

vodenlee und flhein bezahlte im jähre 1838 kür das Schill-
fahrtsrecht des fllois Schneider in Konstanz, welches
allerdings das flecht zur ausschliehlichen vekahrung der sämtlichen

Ukerplätze des vodenlees oberhalb der flhein- und

flrgenmündung in sich schloß, sogar 6026 kl.

fluk ähnliche weile wurden auch in den andern Häken
des vodenlees einzelne private schjffahrtsberechtigt. So

gaben i. v. 1763 die Braken von wontkort das Schillahrts-
recht in Langenargen an 8 Schiller für 9 jähre gegen die

jährliche Leistung von 90 Oulden. varaus entwickelte
sich dann später kür die württembergische hakendirektion
in friedrichshaken die Verpflichtung, bei vodeskall die

Erben in das Schillsgeschätt eintreten zu lallen, fln
größeren Orten organisierten sich die Schillsleute zu Zünften,

Oute Zeiten im Norlchscher Nomhuuse.

vie Schillahrtsrechte wurden in unserm vertrage, wie
^ im ganzen vodenseegebiete damals gebräuchlich war,
!omch der Schiffsart, die den Transport zu besorgen hatte,
Zeichnet. Oemgemäh teilte man die Schille seit
undenklichen Zeiten in drei Mallen ein: 1. vie sog. „Lädinen"
von zz m Länge, 4,20 m vreite im kiel, mit einem Mast-
bvum von 25,50 m höhe und einem Segel, das 17,10 m
îâvg und oben 14,40 m, unten 9^ — 10 m breit
gelitten war. 2. vie „halben Lädinen", 24 m lang,l breit. 3. vie „Segner", 20,40 m lang, 2,55 m breit,l letzteren sollten bei gutem wallerltande mindestens

^fuß Salz (nach flheineck nur 100 oder 200 Walter
nom) kühlen können, die halblädinen 130, die Lädinen

faß. Sri faß Salz wurde - 6 Zentner - 5 Sack Korn
Sack Hafer - 1 fuder wein - 60 Stück offene Lein-

wnd gerechnet. Ein faß Leinwand galt - 2 fäller Salz.
^ Eigentümer einer großen Lädin war Inhaber einer

«Mzen fahrt", derjenige einer halben Lädin velltzer

fluknahme nach einem alten IZllcle.

deren Zunttlibell vielfach auch eine höchstzahl der

aufzunehmenden familien angab, um die Konkurrenz in

Schranken zu halten, in Lindau 48, in vuchhorn 8. vie
eigentlichen Schillerzllntte stellten vermöge ihrer erworbenen

flechte gerade der Einführung des Vampfschillver-
kehrs kein geringes Hindernis entgegen.

ver Kaufmann der vergangenen jahrhunderte war
um seine Marktfahrten nicht zu beneiden. Unsicherheit

der Wege machten Oeleitsmannschakt und Oeleitsschutz

nötig, fln jedem Schlagbaum wartete der Zöllner,
hindernde Marktordnungen hemmten den Warenaustausch.

Schlechte Straßen und Wege verlängerten die Oeschästs-

reise, erzeugten Mühseligkeiten und Verluste. Um eine

raschere Spedition zu erreichen, schloß deshalb die st. gallische

Kaufmannschaft mit den florschacher Schillsmeistern einen

Vertrag, wonach die städtischen kaukmannsgllter je freitag
und Samstag gegen einen Eilzoll von 3 kr. per Zentner

statt wie früher 2 kr. nach Lindau mit Extraschill ver-



fracbtet merden mußten. Zudem nerfpracßen die ßerren
Warktnorfteßer für pünktliche Einhaltung der Dertrags«
bedingungen „aus befonderer ftcßtung zu pufnung des

gemeinnüßlicb kaufmännifcßen Wefens und zurHbßelfung
der Befcßroerden den Schiffsmeiftern zur etroelcßen Er«

gößung jährlich auf Jacobi nierzig Gulden baar aus«
zurichten" (1759).

Die Schifferfchaften der einzelnen Seegegenden fcßlof«

fen auch unter fid) rnieder Uebereinkommniffe. So ra=
tifizierte das Gotteshaus einen Dertrag „der Schiffs«
leute zu Rorfchad) non der untern fahrt mit denen

Schiffsleuten non Reßroilen und Romanshorn". Darnach:
1. „überlaffen hiefige Schiffsleute denen Reßroilern alles
Dieh an Rälbern, Rindern roöcbentlid) non hiefigem Warkte
am Donnerstag nach Ronftanz und der Enden abzu«
liefern, hingegen anders denen Romanshornern Butter,
Räfe und dergleichen, für meldte flbfuhr dann jeder Teil
den hicügen Schiffsleuten jährlich auf die heilig Oftern
fl. 12, alfo zufammen 24 fl. bar zu erlegen fchuldig fein
follen und dem fernem Beding, mann hiefige Schiffsleute
Raufmannsgüter oder andere Waren abzuführen hätten,
fo etma ein eigenes Schiff zu nehmen nicht ertragen
möchte, die Reßroiler oder Romanshorner folche non ihnen
zu einem ehrlichen und leidentlichen Preis mitzuführen
gehalten fein follten."

Erroerbslift, fchlaue Auslegung unklar abgefaßter
Derträge, zu Recht ermachfene Gemohnheiten ftörten oft
den friedlichen Derkeßr der Schiffsleute. Rorfchacher und
Rheinecker zogen ihre Streitigkeiten nor die Tagfaßungen
zu frauenfeld und Baden (1727), bis man fid) gegenfeitig
an den Jllarkttagen zu Rorfchad) und zu Rheineck die Hb«
fuhr der Warktroare auf den eigenen Schiffen geftattete.

HL Deiizeit.
Don 1803 an übte der Ranton die ßobeitsrecßte im

5afen und im offenen Gemäffer aus und übertrug mie
einft das Stift die Ausübung der Schiffahrtsrechte Prinaten
gegen entfprechenden Ceßenzins. Die neue Derfaffung hatte
den Gemeinden eine geroiße Autonomie gegeben, und des«

halb beroarb fid) in der folge die Gemeinde um die

Schiffahrtsbelehnung. 1816 ermarb fie das bisher non
Jakob ßertenftein innegehabte Schiffahrtsrecht non Ror«
fchad) nach Ondau und Ronftanz um 600 Gulden. Die
Gemeinde genehmigte 1825 den Ankauf roeiterer Scßiff=

fahrtsrechte des Schiffsmeifters Baumgartner, die Staader«
oder Bregenzerfahrt inbegriffen, famt Schiff und Gefchirr
um die Summe non 850 Gulden. Das Schiffsgefchäft
murde dann durch die Gemeinde an einer Derfteigerung
an den Weiftbietenden in Unterpacht gegeben. Der Der«
trag bedurfte der regierungsrätlichen Betätigung. 1826
beantroortete die Regierung ein Gefuch der Gemeinde«
nermaltung um Erroeiterung der Schiffahrtskonzeffion auf
alle ßäfen des Bodenfees in zuftimmendem Sinne, jedoch
unter der Bedingung, daß norßer alle Ceßen in eine
Band gelegt merden müßten, um unliebfame Streitig«
keiten zu nerhindern. Strenge machte die Bürgerfchaft
darüber, daß nie ein „fremder" mit dem Scßiffsgefcbäfte
betraut murde.

lnzroifchen begann eine neue Derkebrsepocße. Das
Dampfboot trat mit den Schiffsmeiftern in Ronkurrenz;
ß

aber nur fcßmer und erft im Derlaufe non Jahrzehnten

ließen fid) die Schiffahrtsrechte ablöfen.
1824 lag noch im Plane, gleichzeitig mît demi

friedrichshafen ßerzuftellenden Dampfbootdienfte mitj

die badifcßen ßäfen dem neuen Derkehrsmittel zugängk

zu machen. Der Bau unterblieb dann in der ßaupi

fache darum, m eil noch keine Einigung mit den Schiffern

non Ronftanz, Ueberlingen und Ermatingen in flustif
ftand. Die gleichen Schroierigkeiten teilten fid) in fried:

ricßsbafen ein und konnten nur durch die tatkräftig;

Unterftüßung Rönig Wilhelms übermunden roerden

der durch die Ordnung der Schiffahrtsrechte dem Unten

nehmen in gleicher JDeife diente, mie durch feine fin®

zielle Beihilfe. In Württemberg, in der Schmelz, überall

begrüßten die Raufleute die in Ausließt hebenden Den

kehrserleicßterungen. Dur die 8 Schiffer hielten lange

roirkfamen IDiderftand. Hm 23. fDärz 1824 gingen ibre

Dorrechte zu Gunften des Staates ein, der das Seht:

material gegen angemeffene Entfcbädigung übernahm und

zudem jeden Berechtigten mit 450 Gulden jährlich pen

fionierte. Don den 66,000 Gulden flktienkapital über

nahmen der Rönig und der Staat beinahe die hälfe

Die Gefellfchaft erhielt das material der Schifferfchat

zum Selbftkoftenpreife und murde nom Rönig mit den

Recht zur flusübung des Schiffahrtsregals und der aua=

fchließlichen flbfuhr in friedrichshafen auf die Dauer dm

20 Jahren gegen einen jährlichen Betrag non 5 Gulden

prinilegiert. Cotta und Church, die Initianten der neuen

Derkehrseinricßtung, ermarben auch ein königl. bayeii

feßes Schiffahrtspatent unterm 26. Wärz 1824. Oed

follten nach dem Inhalte der Erlaubnis des Rönigs Ulai

Jofef die behebenden Schiffahrtsrechte nicht nerkürzt, I
Intereffen der gegenmärtigen Inhaber nicht befchädigl

merden.
Die gleichen Schroierigkeiten traf die Dampff#

fahrtgefellfchaft bei den Rorfchacher Schiffsmeiftern, denen

um ihre Exiftenz bange mar. Sie beriefen fid) auf ft
Ceßenbriefe. Die Bootkommandanten roeigerten fid), f
4 Rreuzer flbfuhrgeld für jeden mitreifenden zu enb

richten. Die Schiffmeifter befeßroerten fieß bei der ft. gab

lifcßen finanzkommiffion, melcße fid) äußerte: „(Dirfinden

es billig und gerecht, daß den diesfeitigen ScbiffW1

diefe Gebühr mie ebener oßne Widerrede zufließe, indem

dem Dampfboot hierorts kein ausfchließlicßes Recht ein:

geräumt morden und die Schiffer ohnehin auch jenf*

in gleichem Waße zu entrichten nerpflicßtet find." (1®

11. April.) Dad) erfolglofer Befprecßung ließ die gl#

Behörde durch das Rreisammannamt Befehl und D°ll=

macht ergehen, „daß die Scßiffsleute bei ihrem R#
doch nur in Bezug auf Paffagiere und Pilger zu fcPP

feien." (15. Juni 1825.) Die Dampfbootoermaltung ma#'

in den Jahren 1830/31 nerfeßiedene nergeblicße Derfudl'i

eine non den übrigen Schiffahrtsrechten ausgeübt111

Gefamtpacßt für die Tour Rorfcßacß«friedrichöhafen
11

erhalten, „da es uns einzig darum zu tun märt,
11

Schroierigkeiten bei dem Bezug des JTbfahrtgcldes
N

die Paffagiere zu nermeiden und jede Reibung, diei#®

auch bei einem andern Pächter entfteßen könnte, z" ^
fettigen", und bot 150 Gulden Pachtgeld, alfo mef3,

jeder andere Schiffmeifter. (Geroößnlich 50—60 Guld^m

\

trachtet werden mutzten. Ludern versprachen die Herren
Marktoorsteher wr punktliche Einhaltung der

Vertragsbedingungen „aus besonderer fichtung zu fluwung des

gemeinnützlich kaufmännischen Wesens und zurflbhelkung
der Beschwerden den Lchittsmeistern zur einreichen Lr-
götzung jährlich auf jacodi vierzig Oulden baar
auszurichten" (1759).

Oie Schitterschakten der einzelnen Seegegenden schlössen

auch unter sich wieder llebereinkommnitte. So

ratificierte das Ootteshaus einen Vertrag „der Schitts-
leute zu Korschach von der untern fahrt mit denen

Schittsleuten von ketzwilen und komanshorn". Darnach:
1. „überlassen hiesige Zchittsleute denen kehwilern alles
Vieh an Kälbern, Kindern wöchentlich von hiesigem Markte
am Oonnerstag nach Konstanz und der Enden
abzuliefern. hingegen anders denen komanshornern Butter,
käse und dergleichen, kür welche flbkuhr dann Zeder veil
den hiesigen Zchiffsleuten jährlich auf die heilig Ottern
f>. 12, also zusammen 24 kl. bar zu erlegen schuldig sein

sollen und dem fernern Beding, wann hiesige Zchittsleute
kaukmannsgllter oder andere waren abzuführen hatten,
so etwa ein eigenes Zchitt zu nehmen nicht ertragen
möchte, die kehwiler oder komanshorner solche von ihnen
zu einem ehrlichen und leidentlichen preis mitzuwhren
gehalten sein sollten."

Erwerbsiitt, schlaue Auslegung unklar abgefaßter
Verträge, zu kecht erwachsene Oewohnheiten störten oft
den friedlichen Verkehr der Zchittsleute. Korschacher und
kheinecker zogen ihre Streitigkeiten vor die vagsatzungen
zu frauenkeld und Baden (1727), bis man sich gegenseitig
an den Markttagen zu Korschach und zu kheineck die
flbkuhr der Marktware auf den eigenen Schiffen gestattete.

III. Nemeit.
von 1803 an übte der Kanton die hoheitsrechte im

Hafen und im offenen Oewätter aus und übertrug wie
einst das Ztitt die flusllbung der Lchittahrtsrechte privaten
gegen entsprechenden Lehenzins. vie neue Verfassung hatte
den Oemeinden eine gewitze flutonomie gegeben, und deshalb

bewarb sich in der folge die Oemeinde um die

Zchittahrtsbelehnung. 1816 erwarb sie das bisher von
jakob hertenstein innegehabte Schittahrtsrecht von
Korschach nach Lindau und Konstanz um 600 Oulden. vie
Oemeinde genehmigte 1825 den flnkauk weiterer Schitt-
kahrtsrechte des Schittsmeisters Vaumgartner, die Staader-
oder Bregenzerfahrt inbegritten, samt Zchitt und Oeschirr

um die Zumme von 850 Oulden. vas Zchittsgeschäst
wurde dann durch die Oemeinde an einer Versteigerung
an den Meistbietenden in Unterpacht gegeben. Oer Vertrag

bedürfte der regierungsrätlichen Bestätigung. 1826
beantwortete die kegierung ein Oesuch der Oemeinde-
verwaltung um Erweiterung der Zchittahrtskonzelston auf
alle Häken des vodenlees in zustimmendem Zinne, jedoch
unter der Bedingung, datz vorher alle Lehen in eine
Hand gelegt werden mühten, um unliebsame Streitigkeiten

zu verhindern. Ztrenge wachte die Bürgerschaft
darüber, datz nie ein „fremder" mit dem Zchittsgeschäkte
betraut wurde.

inzwischen begann eine neue Verkehrsepoche, vas
Oampsboot trat mit den Lchittsmeistern in Konkurrenz;
»

aber nur schwer und erst im verlaufe von jahrzeM,
liehen sich die Schittahrtsrechte ablösen.

1824 lag noch im Plane, gleichzeitig mit clenij,

friedrichshaken herzustellenden vampfbootdienste
die badischen Häken dem neuen Verkehrsmittel zugWß
zu machen. Oer Bau unterblieb dann in der >Mß
lache darum, weil noch keine Einigung mit den 8clM
von Konstanz, Ueberlingen und Lrmatingen in flusijtz
stand, vie gleichen Schwierigkeiten stellten sich in M
richshaken ein und konnten nur durch die tatkMtz
Unterstützung König Wilhelms überwunden werbe»

der durch die Ordnung der Zchittahrtsrechte dem dniei-

nehmen in gleicher weise diente, wie durch seine à
zielte Beihilfe. In Württemberg, in der Schweiz, übml

begrüßten die Kaufleute die in flusstcht stehenden ver

Kehrserleichterungen. Nur die 8 Schiffer hielten Mgi

wirksamen widerstand. Um 23. März 1824 gingen ihr

Vorrechte zu Ounsten des Staates ein, der das 8chM-

material gegen angemessene Entschädigung übernahmt
zudem jeden Berechtigten mit 450 Oulden jährlich M
sionierte. von den 66,000 Oulden flktienkapital
übelnahmen der König und der Staat beinahe die HM
vie Oesellschakt erhielt das Material der ZchttleiW
zum Selbstkostenpreise und wurde vom König mit à
kecht zur ftusübung des Schittahrtsregals und der

ausschließlichen flbkuhr in friedrichshaken auf die vauer m

20 jähren gegen einen jährlichen Betrag von 5 HM>

privilegiert. Lotta und Lhurch, die lnitianten der n»
Verkehrseinrichtung, erwarben auch ein königl. bM
sches Schittahrtspatent unterm 26. März 1824. M
kollten nach dem Inhalte der Erlaubnis des Königs M
josek die bestehenden Schittahrtsrechte nicht verkürzt, â

Interessen der gegenwärtigen Inhaber nicht belchW

werden.
vie gleichen Schwierigkeiten traf die vampW-

fahrtgesellschakt bei den korlchacher Lchittsmeistern, dem

um ihre Existenz bange war. Sie beriefen sich auf A
Lehenbrieke. Oie Bootkommandanten weigerten sich, ll!«

4 Kreuzer flbkuhrgeld für jeden Mitreisenden zu

entrichten. Oie Schittmeister beschwerten sich bei der lt.

gallischen finanzkommittion, welche sich äußerte: „wir Alle»

es billig und gerecht, datz den diesseitigen SchMlA

diele Oebllhr wie ehevor ohne Widerrede zustieße, !nà>

dem Oampfboot hierorts kein ausschließliches kecht

eingeräumt worden und die Schiffer ohnehin auch jenlell»

in gleichem Maße zu entrichten verpflichtet sind." (M
11. flpril.) Bach erfolgloser Besprechung ließ die M
Behörde durch das kreisammannamt Befehl und

Vollmacht ergehen, „datz die Zchittsleute bei ihrem vê
doch nur in Bezug auk Passagiere und Pilger zu schilp

seien." (15. Zum 1825.) vie vampfbootverwaltungniB
in den jähren 1830/31 verschiedene vergebliche verlud

eine von den übrigen Schittahrtsrechten ausgelch!^

Oelamtpacht Mr die lour korlchach-friedrichstM^
erhalten, „da es uns einzig darum zu tun wäre, à

Schwierigkeiten bei dem Bezug des flbkahrtgeldes

die Passagiere zu vermeiden und jede keidung, die M

auch bei einem andern Pächter entstehen könnte, zu p

fettigen", und bot 150 Oulden Pachtgeld, also mehl^

jeder andere Schittmeister. (Oewöhnlich 50—60 Bul^



initi Bei däefer Gelegenheit roollen mir nicht unterlaffen,

das Ereignis der erften Dampffcbiffabrt zu berühren.
Ii i:.

por der Eröffnung der Dampffcbiffkurfe dauerte eine
ai|4 fahrt nach Dndau je nach JDitterung 3—4, nach fried«
n9'! ridjôhafen 5—6 Stunden, und deshalb Kann man fid)
rapt! denken, mie die Raufmannfcbaft aller Seeorte die erften

M llachrichten über die Dampffchiffahrten auf dem Genferfee
ätii: begrüßte. Eine englifcheFabrik lieferte die Dampfmafchine.
tied:

Der eichene Schiffskörper rourde 30 m lang, 20 m breit und
% 2 m tief erfteilt. Zur Sicherheit gab man einfiotboot und
rfe. Ruder dazu. Die Erftellungskoften betrugen 110,000 alte
nt{,: franken, Hm 10. llonember 1824 follte die Probefahrt
na faft ohne Cadung ftattfinden. Don allen Seiten eilten Heu«
imli

gierige nach friedrichshafen, um das IDunderfchiff zu fehen,

das ohne Ruder und Segel fahren könne, man hätte fo
arf herzlich gerne gelacht, roenn das Schiff nicht nom flecke

1

gekommen märe. Die Räder beroegten fich, und das Boot
)iffS:

m
peil:

üben

älfte.
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Schiffsplat). Don da an beforgte „JDilbelm" den Poft«
dienft, Paffagier« und Gütertransport. Er foil aber immer
febr niel Çolz und kohlen gefchluckt haben. Bald eilten
ihm flinkere Räder noraus, und die guten Ceute, die ihn
Dorber mit groben Hugen beroundert hatten, tauften ihn
„Seefchneck".

Pach dem Gefügten dürfen mir auch den Heube«

rungen der DampffchiffDermaltung im erften Jahresberichte
Dollen Glauben fchenken, „dab es eine ihrer fchroierigften
Hufgaben mar, die oerfchiedenen bisherigen durch Uebung,
Gemohnheit und Rückfichten aller Hrt oerfchloffenen Ufer«
pläbe des Sees und des Rheins bis Schaffhaufen zum
erftrebten Zmecke zu geminnen und zu Dereinen" (1831).
Ruhiger Derkebr, kluge Berückfichtigung der behebenden
Rechte öffneten die IDege. Gleich anfangs brachte die

Dermittlung des pandelsftandes son Cindau einen Der«

trag für die Derladung der Güter und Paffagiere nach

ftaufbauô und Scpiffslände zu Rorfcpaci).

dampfte ab. Jebt brach der Jubel los : „Es gobt, es gobt!"
and eitel freude mar in friedrichshafen. Hm folgenden
tage unternahm das Schiff feine erfte fahrt bei Süd«
meftfturm nach Rorfcbacb. Die Ronftanzer« und Romans«
borner Schiffsleute blieben megen des IDindes im 5afen
•ragen. Das kleine Poftfchiff erreichte Rorfcbacb mit mühe
and Hot nach Heben Stunden. Schmer beladen und ficher
aber lief der neue Dampfer dem JDinde ins Geficht. Hlles
wollte das Zauberding fehen, mit dem man auf dem
See ftillhalten, rückmärts und oormärts fahren könne!
•bit einer Gefchmindigkeit Don 28 Radumdrehungen
Weichte der erfte Dampfer nach 31/-! Stunden unfern

Rufnaljme nacij einem alten Bilde.

allen Richtungen hin zu ftande. Rafcb nachher gelang
auch ein ähnliches Uebereinkommen mit der Schifferfchaft

Don Rorfcbacb durch mithilfe des Dermaltungsrates.
So rourde nach und nach das kleine Schiffergeroerbe

Dollftändig nerdrängt. Die Dampffchiffgefellfchaften felbft

traten miteinander in fcharfe Ronkurrenz, bis endlich

mit der Einführung der Gemeinfchaftsfahrten die gegen«

feitigen Schikanen aufhörten und der Transport Don Per«

fönen und Gütern nur um fo rafcher oor fich ging.
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Lei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unterlassen,

às Ereignis der ersten Dampfschiffahrt iu berühren.
M pgr der Eröffnung der Dampffchiffkurse dauerte eine

^ sthrt nach Lindau je nach Witterung 3- 4, nach fried-
R ffchshaken 5^-6 Stunden, und deshalb kann man sich

'V! clmken, wie die Kaufmannschaft aller Seeorte die ersten
à'« stcîchrichten über die Dampfschiffahrten auf dem Qerfferlee

begrüßte. Eine englische fabrik lieferte die Dampfmaschine.
A eichene Schiffskörper wurde 30 m lang, 20 m breit und

2 m tief erstellt, ^ur Sicherheit gab man einvotboot und
à, kuder àu. Die Lrstellungskosten betrugen 110,000 alte

â franken, Am 10. November 1824 sollte die Probefahrt

^ M ohne Ladung stattfinden, von allen Seiten eilten veu-
^ gierige nach friedrichshaken, um das wunderschiff lu sehen,

clas ohne Puder und Segel fahren könne, wan hätte so

^ heimlich gerne gelacht, wenn das Schiff nicht vom flecke
^ ^ gekommen wäre. Die Kader bewegten sich, und das Loot
)ilis-
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Schiffsplatz. von da an besorgte „Wilhelm" den post-
dienst, Passagier- und Qlltertransport. Er toll aber immer
sehr viel hol! und kohlen geschluckt haben. Laid eilten
ihm flinkere Kader voraus, und die guten Leute, die ihn
vorher mit großen Augen bewundert hatten, tauften ihn
„Seelchneck".

Nach dem besagten dürfen wir auch den fleuhe-
rungen der Dampffchiffverwaltung im ersten lahresberichte
vollen Qlauben schenken, „daß es eine ihrer schwierigsten
Aufgaben war, die verschiedenen bisherigen durch Uebung,
Qewohnheit und kückstchten aller Art verschlossenen Uker-
plätze des Sees und des kheins bis Schaffhausen !um
erstrebten Zwecke iu gewinnen und iu vereinen" (1831).
kuhiger Verkehr, kluge verückstchtigung der bestehenden

kechte öffneten die Wege. Qleich anfangs brachte die

Vermittlung des Handelsstandes von Lindau einen Vertrag

kür die Verladung der Qüter und Passagiere nach

Nauthzus unct ZclMslsnäe 7U Nortchuch.

àmptte ab. letzt brach der lubel los: „Es goht, es goht!"
M eitel freude war in friedrichshaken. Am folgenden
lsge unternahm das Schiff seine erste fahrt bei Süd-
Mlturm nach korfchach. Die konttanier- und komans-
mner Schiffsleute blieben wegen des Windes im haken
liegen. Das kleine postschiff erreichte Korschach mit Mühe
M Kot nach sieben Stunden. Schwer beladen und sicher

à lief der neue Dampfer dem winde ins Qestcht. Alles
wllte das ^auberding sehen, mit dem man auf dem
5ee stillhalten, rückwärts und vorwärts fahren könne!
M einer Geschwindigkeit von 28 kadumdrehungen
Michte der erste Dampfer nach 3M Stunden unsern
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Nutnkchme n-ich einem eilten SUcle,

allen kichtungen hin !u stände, kasch nachher gelang
auch ein ähnliches Uebereinkommen mit der Schikkerfchaft

von korfchach durch Mithilfe des Verwaltungsrates.
So wurde nach und nach das kleine Schiffergewerbe

vollständig verdrängt. Die Dampfschiffgefellschaften felbst

traten miteinander in scharfe Konkurren!, bis endlich

mit der Einführung der Oemeinschaktskahrten die

gegenseitigen Schikanen aufhörten und der Transport von
Personen und Qütern nur um so rascher vor sich ging.
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Huf îDeîI)nac!)ten erfcbeint im Derlage oon £. Cöpfe=Benz m

Rorfcbacb:

Unter den Hdlerneftem

Erlebtes unci Gefd>auteô
aus den Bergtälern Röelnroald und Safien

Don

Cl). Tefter

Preis gebunden fr. 6.-

ßeftellungen raerden nom Derlage 6. Cöpfe=Benz m Rorfcbacb gerne entgegengenommen.

T Ï

jjabrbaft ein erquickendes ßueb non bobem FDerte, für das mir
feinem geiftnollen Derfaffer dankbar fein muffen! FDas er In
bündnerifeber fllpenroelt fab und fühlte, befebreibt er mit be=

reebtigtem ßelmatftolz und herzlicher IDärme. Und alles Ge=

febaute roird ibm zum Gleichnis des groben JDeltgefcbebens; Datur und
rtlenfcben fein beobachtend, greift er jeden Hugenbllck In das Reicb der
Ideen hinüber. Pbllofopblfcbe und rellglöfe Streiflichter, Diel echte Poefle,
Diel gefunder ßumor und nicht feiten ein fatlrlfcbes Pfefferhörneben dabei

machen das glänzend gefcbrlebene Buch zu einem derjenigen, die man
mehrmals lieft und Immer roleder. rnft und tief, aber doch fonnlg belter,
ift es dazu angetan, uns einen ßaueb reiner ßöbenluft und einen Strahl
blendend hlaren flrnellcbts zu bringen und uns aus dem trüben TDirr=
fal des geräufcboollen Hlltags etmas emporzuheben In das Reich des fDab*
ren, Guten und emlg Schönen.

10

fluf Weihnächten erscheint im Verlage von ê. in

Norlchach:

Unter clen fîcîlernestern

Lrledtes una Oelchautes
aus à vergtâlem Zîhemwaìcl unä Saklen

von

Lh. lester

preis gebuncien fr. 6.^

vettellungen werden vom Verlage C. Löpke-Venz in Vorschach gerne entgegengenommen.

t s

Wahrhaft ein erquickendes vuch von hohem werte, für das wir
seinem geistvollen Verfasser dankbar sein müssen! was er in
bllndnerischer fllpenwelt sah und kühlte, beschreibt er mit
berechtigtem Heimatstolz und herzlicher Wärme. Und alles Ve-

schaute wird ihm zum Vleichnis des grossen Weltgeschehens; vatur und
Menschen kein beobachtend, greift er jeden Augenblick in das veich der
Ideen hinüber, philosophische und religiöse Streiflichter, viel echte Poesie,

viel gesunder Humor und nicht selten ein satirisches pfefferkörnchen dabei

machen das glänzend geschriebene vuch zu einem derjenigen, die man
mehrmals liess und immer wieder. Lrnlt und tief, aber doch sonnig heiter,
iss es da/u angetan, uns einen Hauch reiner Höhenluft und einen Strahl
blendend klaren firnelichts zu bringen und uns aus dem trüben wirr-
sal des gerauschvollen fllltags etwas emporzuheben in das veich des wahren,

Vuten und ewig Schönen.
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